


Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 429
- Reuschenberg, Hubertusweg -

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 13.06.2006 Es gilt die BauNVO 1990

1. Art der baulichen Nutzung

Die in § 4 Abs. 3 Baunutzungsverordnung ( BauNVO ) vorgesehenen Ausnahmen gemäß § 1 Abs. 6 
BauNVO sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.
Garagen, überdachte Stellplätze und Stellplätze sind gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO nur innerhalb der 
überbaubaren Flächen und auf den hierfür besonders ausgewiesenen Flächen zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung

Gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO ist die Höhe der baulichen Anlagen bei der maximal viergeschossigen 
Bauweise auf max. 16 m Traufhöhe und max. 20 m Firsthöhe, bei der maximal fünfgeschossigen 
Bauweise auf max. 18 m Traufhöhe und max. 23 m Firsthöhe, jeweils gemessen vom höchsten Punkt 
der zugehörigen öffentlichen Erschließungsanlage ( Gehwegoberkante ), begrenzt.
Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO werden die Tiefgaragen nicht auf die Grundflächenzahl angerechnet, 
sofern sie vollständig unter der Erde liegen.
Gemäß § 21a Abs. 5 BauNVO ist die zulässige Geschossfläche um die Fläche notwendiger Stell-
plätze, die unter der Geländeoberfläche hergestellt werden, zu erhöhen.

3. Beseitigung von Niederschlagswasser

Gemäß § 51a Landeswassergesetz NRW in Verbindung mit § 9 Abs. 4 Baugesetzbuch ( BauGB ) ist 
das anfallende Niederschlagswasser der Dachflächen, Balkone und Terrassenflächen über Mulden-
versickerung in den Boden zu leiten. Die Wege in den öffentlichen Grünflächen und die privaten be-
festigten Flächen sind mit wassergebundener Decke, Pflaster mit hohem Fugenanteil oder ähnlich 
offenporigem Belag herzustellen und das hierauf anfallende Niederschlagswasser ist flächig in den 
Boden zu leiten.

4. Ökologische Maßnahmen

Gemäß § 9 Abs. 1 Nrm. 20 und 25 BauGB sind folgende Maßnahmen festgesetzt:

4.1 Ausgleichsmaßnahmen innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche:

Im Bereich der Parkbuchten sind mindestens vier großkronige standortgerechte Alleebäume als 
Hochstämme mit min. 18 cm Stammumfang zu pflanzen.

4.2 Ausgleichsmaßnahmen auf den privaten Bauflächen

Es sind mindestens zehn großkronige standortgerechte Laubbäume (z.B. Ahorn, Eiche, Esche, Linde) 
als Hochstämme oder Stammbüsche mit min. 18 cm Stammumfang zu pflanzen und dauerhaft zu 
erhalten. Nebenanlagen sind mit geeigneten Kletterpflanzen zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. 
Tiefgaragen sind mit mind. 0,6 m Substrataufbau, an Baumstandorten mit mindestens 1 m Substrat-
aufbau, vollständig zu überdecken und mit Strauchgruppen und Wieseneinsaat zu begrünen. Der 
Substrataufbau muss Anschluss an den umgebenen „gewachsenen“ Boden erhalten.

4.3 Fläche für Ausgleichsmaßnahmen für private Bauflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die Ausgleichsfläche ist gemäß landschaftspflegerischem Fachbeitrag herzustellen.



5. Immissionsschutz

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind besondere bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor Lärmbe-
lästigungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes vorgeschrieben:
Die mit markierte Fassade liegt ab dem 3. Obergeschoss im Lärmpegelbereich 4, bei 
einem Fensterflächenanteil von 40% ist hier die Fensterschallschutzklasse 3 zu verwenden.
Die mit markierten Fassaden liegen im Lärmpegelbereich 3, bei einem Fensterflächen-
anteil von 40% ist die Fensterschallschutzklasse 2 zu verwenden.
In den im Lärmpegel 3 und 4 liegenden Fassaden sind für Schlafräume und Kinderzimmer schall-
dämmende Lüftungen vorgesehen. Ausnahmen von der Festsetzung können zugelassen werden, 
soweit durch einen anerkannten Sachverständigen nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen 
ausreichen.

6. Örtliche Bauvorschriften

Gemäß § 86 Bauordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB sind folgende 
örtliche Bauvorschriften festgesetzt:
– Dachgauben, Dacheinschnitte und Dachterrassen sind nur in der unteren Hälfte der Dachfläche in 

einer Breite von maximal 3,0 m ( Außenmaß ) zulässig.
– Zwerchhäuser sind nur in der unteren Hälfte der Dachfläche in einer Breite von maximal 6,0 m 

(Außenmaß) zulässig.
– Die Summe der Dachgauben, Dachterrassen und Dacheinschnitte und Zwerchhäuser darf die 

Hälfte der jeweiligen Trauflänge nicht überschreiten.
– Soweit Abfallbehälter im Freien aufgestellt werden, sind sie in begrünten Unterstellschränken oder 

in Räumen, die in baulicher Verbindung mit dem Wohngebäude stehen müssen, unterzubringen 
oder sie sind mit Hecken, begrünten Palisaden oder begrüntem Mauerwerk einzufassen.

– Einfriedungen sind zur öffentlichen Verkehrsfläche nur in Form eines Rasenkantsteines zulässig. 
Einfriedungen zur öffentlichen Grünfläche und zum Nachbargrundstück sind intensiv mit Kletter-
pflanzen und  Hecken einzugrünen.

7. Hinweise

Innerhalb des Plangebietes ist mit Kampfmittelfunden aus dem 2. Weltkrieg zu rechnen. Vor Durchführung 
evtl. erforderlicher größerer Bohrungen sind Probebohrungen zu erstellen. Im Weiteren sind ggf. ferromag-
netische Sondierungen durchzuführen und auf vermutete Bombenblindgänger / - Einschlagstellen zu 
überprüfen.




